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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.2002

Norm

KO §23 Abs1

Rechtssatz

Der Rechtssatz, wonach der Masseverwalter bei Aufkündigung eines Arbeitsverhältnisses (§25 KO) nur die gesetzlichen

oder zulässigerweise vereinbarten kürzeren Kündigungsfristen, nicht aber die in verschiedenen Bestimmungen

vorgesehenen Kündigungstermine einhalten müsse, kann auf die Auslegung des §23 Abs1 KO betre9end die

Aufkündigung von Bestandverhältnissen übertragen werden. Der Masseverwalter hat daher auch bei Aufkündigung

eines Bestandverhältnisses über eine unbewegliche Sache nach §23 KO nur die gesetzlichen Kündigungsfristen, nicht

aber auch die im Gesetz vorgesehenen Kündigungstermine einzuhalten.
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Auch; nur: Der Masseverwalter hat auch bei Aufkündigung eines Bestandverhältnisses über eine unbewegliche

Sache nach §23 KO nur die gesetzlichen Kündigungsfristen einzuhalten. (T1); Beisatz: Hier wurde offengelassen,

ob auch Kündigungstermine einzuhalten sind. (T2)
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